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TheatervorstUntersegung llungen .norerse
Nichteinhaltungderfeuer -undsicherheitspolizeilichenVorschriftenin

SinigenIheaterh .
Der WienerMagistrat ist heute verständigt worden ,dass in einerRei¬

hevonPrivattheaterndasständigetechnischeTheaterpersonalabendsim
Betriebe nicht mehr tätig sein werde .Ohnein demKonflikt zwischenden

Titit nTheaterunternehmungenund der Uniondes undKinopersonalesirgend¬
wie Stellung zu nehmen ,hat der Magistrat in Wahrungder Obsorgefürdie
BetriebssicherheitdieinBetrachtkommendenTheaterdirektionendarauf
aufmerksamgemacht,dassdieBestimmungendesTheatergesetzesbeiden
Vorstellungengenaueingehaltenwerdenmüssen . Somussein mitderganzen
BeleuchtungseinrichtungdesTheatersvertrauterundvomMagistratgeneh¬
migterBeleuchteranwesendsein ;die BedienungdesSchutzvorhangesmuss
einer mitdessenHandhabungvertrautenPerson ,demsogenanntenKurtinen¬
wärter ,übertragensein ;bei der Vorstellungmusseine mit iemszenischen
AufbauundderBelienungderBühnenméchinerievertrauteunddemMagistrat
namhaftgemachtePerson ,der Bühnenmeister ,anwesendsein ;ebensomüssen
die auf GrunddesTheatergesetzesfür deneinzelnenTheaterbetriebvor¬
geschriebenenHausfeuerwächterunbedingtanwesendsein .

Vorjeder Vorstellungist nachdenVorschriftendesTheatergesetzes.
ein behördlicherRundgangdurchdasganzeTheatervorzunehmen ,umdieEin¬
haltung der gesetzlichen Vorschriftenüber die Bau - ,Feuer - undSicherhelts¬
polizei zu überprüfen ,DieTheaterdirektionensind daherauchdaraufauf¬

merksamgemacht worden ,dass die Vorstellung untersagt werdenmüsse,wenn
festgestellt werdensollte ,dassanlässlichdesbehördlichenRundganges

diegesetzlichenVorschriftennichterfüllt seien .Jedenfallsabermüsse
die Vorschrift ,dass die Theaterbesuchererst danneingelassenwerden
dürfen ,wennfestgestolht sei ,dass vomfeuer - undsicherheitspolizeili¬
chen Standpunkt keine Einwendungenbestehen,strongstens eingehalten

werden .
BeidembehördlichenRundgangvor denAbendvorstellungenist nunin

einorReihovonTheaternfestgestelltworden ,dassdiesicherheits-und
feuerpolizeilichenVorschriftennichteingehaltenwurden.Insbesondere
war in einigen Fällen kein den gesetzlichen Vorschriftenentsprochender
Beleuchteranwesend.Dadie EinhaltungdergesotzlichenVorschriftenaus
GründenderFeuer- undSicherheitspolizeiunbodingtnotwendigist,musste
imSinnedes Gesotzesdie Vorstellungin diesen Theaternuntersagt

werden .
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